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II. FESTSETZUNGEN DER FLÄCHEN FÜR EINE AGRI-PV-ANLAGE 

1. Art der baulichen Nutzung 
Die Plangebietsfläche Flurstück 1387 und 1383, Gemarkung Poing wird 
gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V.m. § 1 Abs. 5 BauNVO als 
Sonstiges Sondergebiet für Anlagen die der Nutzung der Sonnenenergie dienen (§ 11 (2) BauNVO)
festgesetzt, in welchem folgende Nutzungen zulässig sind: 

•  Agri-Photovoltaik Anlagen 1387
•  Landwirtschafliche Nutzung 1383/1387

2. Bauweise
2.1 Überbaubare/nicht überbaubare Grundstücksfläche

Innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans wird die überbaubare Grundstücksfläche durch 
Baugrenzen gemäß § 23 Abs. 3 BauNVO festgesetzt.

3 Äußere Gestaltung baulicher Anlagen
3.1 Bauliche Gestaltung der PV-Anlagen

Folgende Formen der PV-Modele sind zulässig:
1) Die Monatage der Module auf einer Unterkonstruktion, die die Bewirtschaftung der Flächen darunter

      mit den in der Landwirtschaft gängigen Maschinen ermöglicht 
2) Der Reihenabstand der Module ist so groß, dass zwischen den Reihen die Landwirtschaftliche

     Nutzung möglich ist.

4.1 Typvariationen der PV-Anlagen
4.1.1 Typ 1 Hochständer: Kategorie 1 der DIN SPEC 91434, Aufständerung der PV Anlage auf hier mindestens

   4 m lichte Höhe, sodass eine normale Bewirtschaftung mit ortsüblicher Fruchtfolge unter der Anlage
   möglich ist. Der Abstand zwischen den Reihen der Aufständerungen soll mindestens 13 m betragen.
   Die Befestigung erfolgt über Schraubfundamente: reversibel, Querschnitt <10/10 cm, Einbindetiefe 3-4m;

    Gesamtzahl ca. 66 Stück; Raster: 4 m auf 14 m;
4.1.2 Typ 2 Linear-Tracking: Kategorie 2 der DIN SPEC 91434, Bewirtschaftung mit angepasster Fruchtfolge 

   zwischen den PV-Reihen, PV-Module lassen sich dem Sonnenstand nachführen und für die
    Bewirtschaftung an den Reihen kippen, in 0,5 m Abstand 3 m Durchfahrtshöhe; Reihenabstände sind
    hier einmal mind. 14,83 m und zweimal mind. 26,33 m.

   Die Befestigung erfolgt über Rammfundamente: reversibel, Querschnitt <10/10 cm, Einbindetiefe 2-3 m; 
   Gesamtzahl ca. 140 Stück; Raster: 4,5 m auf 14,83 bzw. 26,33 m;

4.1.3. Typ 3 Vertikal: Kategorie 2 der DIN SPEC 91434, Bewirtschaftung mit angepasster Fruchtfolge zwischen
       den PV-Reihen, PV-Module werden Senkrecht installiert; Reihenabstände sind hier einmal mind. 13 m
    und zweimal mind. 25 m.

   Die Befestigung erfolgt über Rammfundamente: reversibel, Querschnitt <10/10 cm, Einbindetiefe 2-3 m; 
   Gesamtzahl ca. 228 Stück; Raster: 2,30 m auf 14 bzw. 25 m;

III. WEITERE FESTSETZUNGEN SIND DEM TEXTTEIL DES
 VORHABENBEZOGENEM BEBAUUNGSPLANS MIT
 GRÜNORDNUNGSPLAN ZU ENTNEHMEN
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2. Bauweise
2.1 Überbaubare/nicht überbaubare Grundstücksfläche

Innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans wird die überbaubare Grundstücksfläche durch 
Baugrenzen gemäß § 23 Abs. 3 BauNVO festgesetzt.

3 Äußere Gestaltung baulicher Anlagen
3.1 Bauliche Gestaltung der PV-Anlagen

Folgende Formen der PV-Modele sind zulässig:
1) Die Monatage der Module auf einer Unterkonstruktion, die die Bewirtschaftung der Flächen darunter

      mit den in der Landwirtschaft gängigen Maschinen ermöglicht 
2) Der Reihenabstand der Module ist so groß, dass zwischen den Reihen die Landwirtschaftliche

     Nutzung möglich ist.

4.1 Typvariationen der PV-Anlagen
4.1.1 Typ 1 Hochständer: Kategorie 1 der DIN SPEC 91434, Aufständerung der PV Anlage auf hier mindestens

   4 m lichte Höhe, sodass eine normale Bewirtschaftung mit ortsüblicher Fruchtfolge unter der Anlage
   möglich ist. Der Abstand zwischen den Reihen der Aufständerungen soll mindestens 13 m betragen.
   Die Befestigung erfolgt über Schraubfundamente: reversibel, Querschnitt <10/10 cm, Einbindetiefe 3-4m;

    Gesamtzahl ca. 66 Stück; Raster: 4 m auf 14 m;
4.1.2 Typ 2 Linear-Tracking: Kategorie 2 der DIN SPEC 91434, Bewirtschaftung mit angepasster Fruchtfolge 

   zwischen den PV-Reihen, PV-Module lassen sich dem Sonnenstand nachführen und für die
    Bewirtschaftung an den Reihen kippen, in 0,5 m Abstand 3 m Durchfahrtshöhe; Reihenabstände sind
    hier einmal mind. 14,83 m und zweimal mind. 26,33 m.

   Die Befestigung erfolgt über Rammfundamente: reversibel, Querschnitt <10/10 cm, Einbindetiefe 2-3 m; 
   Gesamtzahl ca. 140 Stück; Raster: 4,5 m auf 14,83 bzw. 26,33 m;

4.1.3. Typ 3 Vertikal: Kategorie 2 der DIN SPEC 91434, Bewirtschaftung mit angepasster Fruchtfolge zwischen
       den PV-Reihen, PV-Module werden Senkrecht installiert; Reihenabstände sind hier einmal mind. 13 m
    und zweimal mind. 25 m.

   Die Befestigung erfolgt über Rammfundamente: reversibel, Querschnitt <10/10 cm, Einbindetiefe 2-3 m; 
   Gesamtzahl ca. 228 Stück; Raster: 2,30 m auf 14 bzw. 25 m;
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III. WEITERE FESTSETZUNGEN SIND DEM TEXTTEIL DES
 VORHABENBEZOGENEM BEBAUUNGSPLANS MIT
 GRÜNORDNUNGSPLAN ZU ENTNEHMEN

IV. VERFAHRENSVERMERKE

Aufstellungsbeschluss nach § 2 Abs. 1 BauGB vom   __________________

Ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses am     __________________

Billigung des Vorentwurfs und Beschluss zur
frühzeitigen Beteiligung

Ortsübliche Bekanntmachung der frühzeitigen Beteiligung            am     __________________

Öffentliche Auslegung und frühzeitige Beteiligung der  Behörden und
Träger öffentlicher Belange (§§ 3 Abs. 1,  4 Abs. 1 BauGB) vom   __________________  bis  ___________________
 
Billigung des Entwurfs und Auslegungsbeschluss

Billigung des Entwurfs und Auslegungsbeschluss   am     ________________

Ortsübliche Bekanntmachung des Auslegungsbeschlusses  am     ________________

Öffentliche Auslegung (§§ 3 Abs. 2, 4a Abs. 4 BauGB) vom   ________________     bis  __________________

Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher
Belange (§§ 4 Abs. 2, 4a Abs. 4 BauGB)  vom   ________________     bis  __________________

Wiederholte ortsübliche Bekanntmachung des Auslegungsbeschlusses am     ________________

Wiederholte Öffentliche Auslegung (§§ 3 Abs. 2, 4a  Abs. 4 BauGB) vom   ________________     bis  __________________
Wiederholte Beteiligung der Behörden und sonstiger Träge
öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 2, 4a Abs. 4 BauGB)  vom   ________________     bis  __________________

Satzungsbeschluss nach § 10 Abs. 1 BauGB vom   ________________

Ausfertigung
Der textliche und zeichnerische Inhalt dieses  Bebauungsplanes stimmen mit dem Satzungsbeschluss überein. 
Das Verfahren wurde ordnungsgemäß durchgeführt.

_________________________, den _________________
Ort

  
              ________________________________________________

Unterschrift
Ortsübliche Bekanntmachung/Inkrafttreten 
(§ 10 Abs. 3 BauGB)    

Die Satzung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans mit integriertem Grünordnungsplan wurde am ______________
ortsüblich durch Aushang an den gemeindlichen Bekanntmachungstafeln bekannt gemacht. 
Der Bebauungsplan wird mit der Bekanntmachung rechtskräftig.

_________________________, den _________________
Ort
________________________________________________
Unterschrift
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